
DER BUNDESMINISTER 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ. 10.000/77-Parl/81 

11-3'1'1'1- BeiI.- zu .. ~"""'iscbea Proto'lmh 

des Narioeafra:ta xv. Gaf1I:a ..... ,I~ 

Wien, am 25. Jänner 1982 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

1017 WIEN 

-160SIAB 

1982 -02- f f 
zu 16Z9/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1629/J-NR/81, 

betreffend geplante Änderungen an der HBLA für wirtschaftliche 

Frauenberufe, die die Abgeordneten Ottilie ROCHUS und Ge

nossen am 16. Dezember 1981 an mich richteten, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Die Gegenstände des hauswirtschaftlichen Fachunterrichts wurden 

inhaltlich und: in ihrer Zuordnung zu den einzelnen Jahrgängen 

etwas umstrukturiert. Insgesamt wurden in diesem Bereich lediglich 

eine Kürzung von einer Wochenstunde vorgenommen, sodaß von 

einer grundlegenden Änderung in der Gewichtung der hauswirtschaftlichen 

Ausbildung nicht gesprochen werden kann. 

ad 2) 

Es ist beabsichtigt, die derzeit bestehende Vorprüfung zur Reife

prüfung (in Hauswirtschaftlicher Betriebsorganisation) als 

fachliche Prüfung, die als Teil der Reifeprüfung - allerdings 

wie bisher bereits zum Ende des IV. Jahrgangs - abgelegt werden 

soll, einzubauen. Die bisher im Rahmen der Vorprüfung gestellten 

Organisationsaufgaben sollen nunmehr in die einzelnen Unter

richtseinheiten des Pflichtgegenstandes "Hauswirtschaftliche 

Betriebsorganisation" integriert werden. Im Zuge der d-'rch 

die Lehrplanänderung erforderlichen Novellierung der Verordnung 

über die Reifeprüfung werden derzeit die näheren Bestimmungen 

zur Gestaltung dieses ersten Teils der Reifeprüfung diskutiert 

und ausgearbeitet. 
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ad 3) 

Die Inhalte des Unterrichtsgegenstandes "Ernährungslehre" sollen 

in die unter Punkt 2 im IV. Jahrgang vorgesehene Teilprüfung 

der Reifeprüfung einbezogen werden. 

ad 4) 

Die Schwerpunkte der Ausbildung an der Höheren Lehranstalt für 

wirtschaftliche Frauenberufe bestehen entsprechend de~ Allgemeinen 

Bildungsziel nach wie vor in der Vermittlung einer höheren 

betriebs-, ernährungs- und hauswirtschaftlichen Bildung, die zur 

Führung von einschlägigen Wirtschaftsbetrieben und zur Ausübung 

in gehobene Berufe in den Bereich der Wirtschaft, des Sozial-

und Gesundheitswesen sowie der Verwaltung befähigt. 

ad 5) 

Ein Entwurf der Stundentafel der Höheren Lehranstalt für 

wirtschaftliche Frauenberufe für die vorgesehene Lehrplan

novelle 1982, für die derzeit das Begutachtungsverfahren vor

bereitet wird, liegt bei. 

ad 6) 

Die Endredaktion der Lehrplanentwürfe erfolgt in einer Reihe 

von Konferenzen der zuständigen pädagogischen Abteilung des 

Bundesministeriums für Unterricht und Kunst mit den Organen 

der Schulaufsicht (Landesschulinspektoren) der einzelnen 

Bundesländer. Zur Ausarbeitung von Lehrplanvorschlägen für 

einzelne Unterrichtsgegenstände, die diesen Beratungen zu

grunde liegen, werden geeignete Fachleute, wie z.B. Direktoren, 

Fachvorstände, Arbeitsgemeinschaften von Lehrern oder einzelne 

erfahrene Lehrer herangezogen. 

ad 7) 

In dem neuen Unterrichtsgegenstand "Wohnkultur und Arbeitsraum

gestaltung", der den bisherigen Unterrichtsgegenstand "Haushalts

technik" ersetzen soll, wird unter Beibehaltung der Vermittlung 

gewisser grundlegender praktischer Fertigkeiten ein stärkerer 
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Akzent auf der Ausbildung im fachtheoretischen Bereich liegen, 

die es dem Schüler bei der Ausübung seines künftigen Berufes 

erleichtert, nicht nur die Ausführung der einschlägigen Arbeiten 

zu überwachen, sondern auch die notwendigen Entscheidungen in 

diesem Bereich selbständig zu treffen. Da der Begriff "Haushalts

technik" nur einen Teilaspekt dieses umfassenden Gebietes ge

recht wird, wurde auf vielfachen Wunsch die neue globalere Be

zeichnung gewählt. 

ad 8) 

Im Zuge der Novellierung der aus dem Jahre 1963 stammenden Lehr

pläne der Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe wurde ver

sucht, das Prinzip einer möglichst weitgehenden Ubereinstimmung 

der Lehrpläne der ersten Jahrgänge der Höheren Lehranstalt für 

wirtschaftliche Frauenberufe und der ersten Klassen der Fach

schule für wirtschaftliche Frauenberufe im Sinne einer möglichst 

großen Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schultypen zu 

verwirklichen. Dadurch ergab sich die Notwendigkeit gewisser 

Änderungen im Lehrplan der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche 

Frauenberufei gleichzeitig bot sich die Möglichkeit, einige 

weitere geringfügige Korrekturen vorzunehmen. Die Unterrichts

gegenstände, in denen Änderungen erfolgten, sind in der bei

liegenden Stundentafel durch senkrec0te schwarze Striche ge

kennzeichnet. Alle übrigen Unterrichtsgegenstände sind mit 

unveränderter Stundenzahl und unveränderten Lehrinhalten bei

behalten worden. 

ad 9) und 10) 

Im Schuljahr 1980/81 wurde die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 

Frauenberufe von 4 Schülern und 9973 Schülerinnen besucht. Obwohl 

die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe grund

sätzlich auch Schülern offensteht, erfolgt allein durch die Schul

bezeichnung bereits eine starke Prägung. Um diese geschlechts

spezifischen Ausrichtung entgegenzuwirken, ist im Entwurf zur 

7. SchOG-Novelle eine Änderung der Schulbezeichnung auf "Höhere 

Lehranstalt für Wirtschaftsberufe" vorgesehen. 
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ad 11) 

Bereits bei der im Jahre 1979 vorgenommenen Novellierung des 

aus dem Jahre 1963 stammenden Lehrplanes der Höheren Lehran

stalt für wirtschaftliche Frauenberufe wurden inzwischen 

erfolgte technische und wir5chaftlicheEntwicklungen berücksichtigt, 

nicht mehr zeitgemäße Lehrinhalte wurden aktualisiert. Gleich

zeitig war im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Verminderung 

der Gesamtwochenstundenzahl eine gewisse Straffung erforderlich. 

In der Novelle 1982 wird an den Grundstrukturen des Lehrplanes 

1979 festgehalten, gewisse Anpassungen erfolgen lediglich zum 

Zweck der o. a. Übereinstirrunung mit dem Lehr'plan der Fachschule 

für wirtschaftliche Frauenberufe. 

Darüber hinaus wurde größtmögliche Flexibilität angestrebt, um 

die Einbeziehung künftiger Entwicklungen auf wissenschaftlichem 

oder technologischem Gebiet ohne neuerliche Änderung des Lehr

planes zu ermöglichen. So wird derzeit die Arbeit mit Klein

computern im Rechnungswesen und in der Textverarbeitung in 

einem Versuchsstadium erprobt, gleichzeitig werden Überlegungen 

über die Einsatzmöglichkeiten modernster, auch elektronischer 

Geräte im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht 

des hauswirtschaftlichen'Bereichs angestellt. Weiters sollen 

z.B. im Pflichtgegenstand "Chemie" die Probleme der Biochemie 

in weit größerem Ausmaß behandelt und somit eine stärkere Ver

knüpfung der Wissens inhalte der Ernährungslehre und der Chemie 

erzielt werden. 

Ein in diesem Sinne gestalteter Lehrplan soll dem Allgemeinen 

Bildungsziel entsprechend zu einer möglichst umfassenden Aus

bildung in den einzelnen Schwerpunktbereichen (Allgemein

bildung, Betriebswirtschaft, Ernährungs- und Hauswirtschaft,) 

führen und somit den Absolventen dieser Schulen die Anforderung 

des Arbeit~marktes die größtmögliche berufliche Mobilität ver

leihen. 

Beilaqe 
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HÖHERE LEHRANSTALT FOR ~IRTSCHAFTlICHE FRAUENBERUFE 

10 snJNDENTAFEL 

Wochenstunden lehrver-
Pflichtgegenstinde Jahrgang Summe pfl leh-

r II Irr IV V tungsgr. 

Religion 2 2 2 2 2 10 ( I Ir ) 
Deutsch 3 3 2 2 3 13 CI) 
Englisch - 3 3 3 2 3 14 (I) 
Zweite lebende Fremdsprache 3 3 3 3 3 15 (I) 
~~escnlCnte una Sozlalkunde 3 2 3 8 (III~I 
Geographie und Wirtschaftskunde 2 2 2 6 er rr) 
Staatsbürgerkunde und Rechtskunde 2 2 4 ( Ir!) 

Volkswirtschaftslehre 2 2 (I I I) 
Musikerziehung 2 1*) 1*) 1*} 1*) 2 +4*) IV A 
Bildnerische Erziehung 
Philosophie 
Psychologie und Erziehungslehre 
Biologie und Hygiene 
Mathematik 

.Ph sik 
: hernie 
Betriebswirtschaftslehre (mit Schwerpunkt 
Fremdenverkehr) 
~echnungswesen 
'~teno tYDle und Textverarbei tunq 
~rnahrunqsl ehre 
,~üchenführunq und Servierkunde 
~ohnkultur und ArbeitsraumoestaltunQ 
'Hauswirtschaftl iche BetriebsorQanisation . . Textl1verarbeltung 
leibesübungen 

Gesamtwochenstundenzahl 

2 1*) 1*) 1*) 1*) 
2 

2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 

2 2 
2 2 2 

2 2 - 2 2 
3 3 2 3 2 
3 3 2 - -
- - 2 3 -
- 8 9 - -
2 - - - -- - - 5 -
8 4 
2 2 222 

2 
2 
4 
8 
8 
4 
6 

8 
13 
8 
5 

17 
2 
5 

12 
10 

39 40 39 39 35 192 

Pflichtpraktikum: 12 Wochen zwischen dem 111. und IV. Jahrgang. 

IV A 
rrr 

(II 1) 
Irr 
I I 

CI II) 
!Ir 

CIL 
_{ I1 

IV BI 
IIr 

{ I V ~ 
IV 

( I II ) 
v 

IV A 

*} Musikerziehung und Bildnerische Erziehung ab dem 11. Jahrgang alternativ. 
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Freigegenstände 

Musikerziehung 
Bildnerische Erziehung 
Mathematik und angewandte 
Leibesübungen 

Unverbindliche Ubungen 

Spielmusik 
Chorgesang 
Aktuelle Fachgebiete 

Färderunterricht *} 

Deutsch 
Englisch 

Mathematik 

Zweite lebende Fremdsprache 
Mathemat i k-
Rechnungswesen 
Stenotypie und Textverarbeitung 

- 2 -

Wochenstunden 
Jahrgang SUlTIlle 

I II III IV V 

1 1 1 1 4 
1 1 1 1 4 

2 2 
2 2 2 2 8 

1 
1 

bi s zu 2 

1 1 
1 1 
2 2 

1 1 
1 1 
2 4 

5 
5 

12 

(2) (2) (2) (2) (-) (8) 
(2) (2) (2) (2) (-) (8) 
(2) (2) (2) (2) (-) (8) 
(3) (2) (2) (2) (-) (9) 
(2) (2) (2) (2) (-) (8) 
(2) (2) (-) (-) (-) (4) 

-' ....... 

Lehrver-
pfl ieh-
tungsgr. 

(IV) 
(IV) 

I 
(IV) 

V 
V 

(I -VI) 

(I) 
(I) 
(I) 

(Ir ) 
I 

IV 

*} Als Kurs für ein oder mehrere Jahrgänge - jedoch jeweils nur für dieselbe 
Schu 1 stufe - gemeinsam durch einen Tei 1 des Unterricht sj ahres. Der F"örder
unterricht kann bei Bedarf je Unterrichtsjahr und Jahrgang insgesamt zweimal 
für eine Kursdauer von jeweils höchstens acht Wochen eingerichtet werden. 
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